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der Ver⸗gebend iſt Dieſe Frage iſt verneinen.) Der
ordnung beſtimmt allerdings, daſs „nach des Vaters ode die religiöſe
Erziehung der Kinder ſo fortgeſetzt werden muſs, wie ES dem vom
ater ernſtlich und fortwährend gehegten Willen gemäß 14 Allein
dieſe allgemeine Norm nde Im und 85 eine genaue und eng
umſchriebene Auslegung nd Modificierung. An erſter Stelle wird
eine geſetzliche Vermuthung für den Willen des Vaters feſtgeſetzt:
ſämmtliche eheliche Kinder, Söhne wie Töchter, folgen der Confeſſion
des Vaters Dann ſtatuiert zwei einzige Ausnahmen („lediglich 11.0
nämlich

die Im Geſetze formulierte Erklärung vor Gericht, daſs
Er „ſeine Kinder In der Religion der Mutter wiſſen wolle,“

die gleichfalls beſchriebene daſs „dem
einzigen oder den mehreren ereits ſchulfähigen Kindern den Haupt⸗
unterricht In der Religion immer nur durch Geiſtliche der anderen

hat ertheilen laſſen
Eine Verſchiedenheit der confeſſionellen Erziehung iſt nirgends

vorgeſehen und mit dem Motive des Geſetzes, „die Verewigung
einer immer nachtheiligen Religions⸗Ungleichheit der Geſchwiſter vor

übeugen“, ImR Widerſpruch. Hat demnach der Qater C Lebzeiten
Verſchiedenheit der Confeſſion eingeführt, ſo wird nach ſeinem ode
die geſetzliche Vermuthung des eintreten und einzig die Religion
des Vaters maßgebend ſein

Hier ſei auch emerkt, daſs Verträge, Eide, notariell beglaubigte
Tkunden, Taufe der Kinder In der anderen und ſonſtige
concludente atſachen nach dem ode des Vaters von keinerlei
Bedeutung ſind, die Erziehung In der mütterlichen Confeſſion
3u ſichern Wohl aber ſind (te dieſer Art imſtande, die nach
gegebene gerichtliche Erklärung wieder aufzuheben. (Siehe oben III.)

Der Schulbeſuch.
Wenn Eein Kind nach Maßgabe des Geſetzes in einer beſtimmten

Confeſſion Religions⸗Unterricht erhalten muſs, ſo iſt QAmi nicht
angeordnet, daſs S auch die dieſer Confeſſion beſuchen
muſs Das Kammergericht hat durch Beſchluſs vom März 1885)
als rundſatz ausgeſprochen: „Das Eſe verlangt nicht Ausſchluſs
der Kinder Aus Schulen anderer Confeſſion, wie das Eſcri des
Cultusminiſters vom April 1876 richtig bemerkt, ondern AuUL Er⸗
eilung des Religions-Unterrichtes In der Confeſſion des Vaters.“

le die Erörterung Stegemanns im euen Magazin für hannover'ſches
Recht, Band, Braun hingegen verſucht den. Beweis, daſs nach dem
ode des Vaters bei ſolchen Kindern, eren unterſcheidender Religions⸗Unterricht
bei Lebzeiten des Vaters bereits egonnen hat, das Geſetz nicht die arte Be⸗
ſtimmung treffen wolle, daſs bei Nichtvorhandenſein der Ausnahmefälle ) und
ein Wechſel der Confeſſion auch bei dieſen Kindern eintreten ſolle eitſchri für

R., an III, 297 2) Johow und Küntzel, V. Band, 59.



77  e Strafauflagen des Amtsgerichtes“, ſo ſagt der ͤKammer—
gerichts⸗Beſchlu In Hinſicht auf einen vorliegenden Fall, „hielten ſichnicht In den geſetzlichen Grenzen, wenn ſie Unterricht In allen Fächern
nur in dernUle mit vollſtändigem Ausſchlu der katho⸗liſchen erzwingen wollten, während nur die Ertheilung lutheriſchenReligions Unterrichtes herbeizuführen war

7 Nach der Vormundſchafts⸗Ordnung der Mutter die
Erziehung des Mündels Die Erziehung begreift niht nur Unterhaltund Verpflegung, ſondern auch die moraliſche und intellectuelle Ent⸗
wicklung durch Unterweiſung und Belehrung In ſich Deshalb hatdie Utter auch ber die Wahl der befindenVerſtößt ſie bei dieſer Wahl die geſetzlichen Vorſchriften In
Betreff der religiöſen Erziehung, ſo hat der Vormund I der ihmgegebenen Aufſicht *  ber die Erziehung einzuſchreiten; die Mutter als
olche In der Wahl der Schule zu beſchränken und ſie ur Ordnungs⸗trafen anzuhalten, die Kinder In eine beſtimmte Schule zu ſchickeniſt das Vormundſchaftsgericht nicht befugt Wie im vorliegendenFalle die Vormünderin der ihr obliegenden die Mündel In
der katholiſchen Religion erziehen zu laſſen nachkommen will, iſtunächſt ihrer Entſchließung anheimgegeben.“?In dem hannover'ſchen Miniſterial-Reſcripte vom 4—  Uli 1857
betreffend die obervormundſchaftliche orge für die eligiöſe Ausbildungder Kinder (Magazin Bd VII. 475 El ES nun
freilich: „Die obervormundſchaftliche Behörde hat darauf zu halten,daſs die Kinder eine Schule beſuchen, E derjenigen religiöſen Er
ziehung ntſpri die den Pupillen zutheil werden muſs Die Auswahleiner anderen Schule, als derjenigen Confeſſion, welcher das Kind
angehört, ird NUL aus dringenden Gründen und ſelbſtredend mit
Ausſchlu des Religions⸗Unterrichtes u genehmigen ſein “.) Allein
trotz dieſer Anweiſung, E erli den Wert einer endgiltigenauthentiſchen Geſetzes-Interpretation hat, kann man feſthalten, daſsdie Verordnung vom 31 Juli 1826 zunä nur den religiöſenUnterricht und religiöſe Uebungen Im Auge hat Daſs der geſammteübrige Unterricht den confeſſionellen Anſchauungen Rückſicht E,iſt allerdings wünſchenswert; ob aber das Geſetz Im Wege des Zwangesdie Theilnahme rofanen Unterrichte in einer anderen Ule hatausſchließen wollen, ſcheint ſich aus deſſen Wortlaute nicht ergeben.“

V  V.  ohow und Küntzel, Band, Aus dem Beſchluſſedes Kammergerichtes vom November 1884, bei Oho und KüntzelMit dieſer Verordnung übereinſtimmend ſind zwei von Schmidt, dieConfeſſion der Kinder, 189, mitgetheilte Urtheile: der Beſchluſs des ber  *gerichtes Hildesheim vom Jan 1863 und des Landgerichtes Hildesheim vom

Katholiken-Verſammlung In Danzig 31 Auguſt 1891 gehaltenen ede hat
Nov 1883 Nach Inhalt der vom Rechtsanwalt Dr. Porſch auf der

das Kammergericht 3 Berlin neuerdings die conſtante Anſchauung, daſs nur derReligions ⸗Unterricht, nicht der Schulbeſuch der geſetzlichen Confeſſionalität ent⸗prechen müſſe, aufgegeben. Die jetzigen Grundſätze des Kammergerichtes ind94—SSIt


